








denen keine Aufwandsentschädigung nach den Absätzen 1 oder 2 gewährt wird, erhalten für die 

Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine Aufwandsentschädigung. Sie beträgt 

je Sitzung die Hälfte des Tagessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch die Hälfte des in 

§ 13 Abs. 4 Satz 2 Landesverordnung über die Aufwandsentschädigung für kommunale

Ehrenämter festgesetzten Betrags.

(4) § 6 Abs. 3 und 4 sowie§ 8 Abs. 2 gelten entsprechend.

§ 10
Aufwandsentschädigung für weitere Ehrenämter 

Bachpaten, Beauftragte für das Glockengeläut, Beauftragte oder Paten in der Kinder- und 

Jugendarbeit, Brauchtumspfleger, Bücherei- oder Museumsbeauftragte, 

Dorfgemeinschaftshauspaten, Kulturbeauftragte, Ortsbildbeauftragte, Sportanlagenwarte, 

Umweltbeauftragte, Wirtschafts- und Wanderwegewarte sowie Inhaber vergleichbarer Ehrenämter 

erhalten eine Aufwandsentschädigung, die nach Stundensätzen bemessen wird; die Zeiten für die 

Wegestrecken vom Wohnsitz bis zum Tätigkeitsort und zurück werden nicht berücksichtigt. Die 

Entschädigung bemisst sich stundenweise nach Bedarf nach dem tarifvertraglichen Entgelt (TVöD

VKA) der Entgeltgruppe 1 Stufe 2. 

§ 11
In-Kraft-Treten 

(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18. November 2009 außer Kraft.

Reichweiler, den 23. Oktober 2019

gez. Karsten Becker
Ortsbürgermeister




